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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 29. August 
2023 (Az. 897/2023 - 05) die beantragte 
Baugenehmigung für die Neuerrichtung 
der Balkonanlage der beiden Hochhäu-
ser auf dem Grundstück „Altmühlstraße 
8, 10“ in Regensburg (Flurstück 406/2, 
Gemarkung Reinhausen).

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 29. August 
2023 versehenen Bauvorlagen zugrunde. 
Die Baugenehmigung wurde mit Neben-
bestimmungen zu Standsicherheit und 
Brandschutz verbunden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.043) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von  
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige  
Terminvereinbarung, Telefon (0941)  
507-7637, wird empfohlen.

Regensburg, 30. August 2023
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor

Für die Wahl zum 19. Landtag am  
8. Oktober 2023 wurde im Wahlbezirk 5  
im Privat-Gymnasium PINDL, Dr.-Johann-
Maier-Straße 2, 93049 Regensburg, ein 
repräsentativer Stimmbezirk eingerich-
tet. 
In diesem Stimmbezirk werden für wahl-
statistische Auszählungen Stimmzettel, 
auf denen Kennbuchstaben für die Zu-
ordnung nach Geschlecht und Geburts-
jahresgruppe vermerkt sind, verwendet.

Bekanntmachung zur repräsentativen Wahlstatistik

Das Verfahren ist gemäß Art. 91 Abs. 2  
des Gesetzes über Landtagswahl,  
Volksbegehren und Volksentscheid  
(Landeswahlgesetz) in Verbindung mit  
§ 87 der Wahlordnung für Landtags-
wahlen, Volksbegehren und Volksent-
scheide (Landeswahlordnung) zugelas-
sen und geregelt.
Bei der Verwendung dieser Stimmzettel 
ist eine Verletzung des Wahlgeheim-
nisses ausgeschlossen.

Regensburg, 4. September 2023
Stadt Regensburg
Im Auftrag

Geyer
Verwaltungsdirektor
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Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 131-II  
„Bebauungsplanänderung für das Gebiet zwischen  

Brennes- und Donaustaufer Straße“
Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB

Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2  
Baugesetzbuch (BauGB)

vom 19.09.2023 bis einschließlich 18.10.2023
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Am 24.08.2023 hat der Ausschuss 
für Stadtplanung, Verkehr und Woh-
nungsfragen beschlossen, den Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 131-II „Be-
bauungsplanänderung für das Gebiet 
zwischen Brennes- und Donaustaufer 
Straße“, zusammen mit der Begründung 
im Internet zu veröffentlichen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

Die Veröffentlichung der Unterlagen 
findet in der Zeit vom 19.09.2023 bis 
einschließlich 18.10.2023 unter  
www.regensburg.de/beteiligung-bebau-
ungsplan-flaechennutzungsplan statt.

Zusätzlich wird eine öffentliche Ausle-
gung bei der Stadt Regensburg, Stadt-
planungsamt, D.-Martin-Luther-Str. 1, 
Zimmer Nr. 2.086, von Montag bis  
Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag  
von 08.30 bis 13.00 Uhr und von  
15.00 bis 17.30 Uhr und Freitag von 
08.30 bis 12.00 Uhr ermöglicht.
Bitte beachten Sie, dass sich dieser 
Raum im Bürger- und Verwaltungszen-
trum, D.-Martin-Luther-Str. 3 (Treppen-
haus E) befindet.

Ansprechpartner
Herr Rötzer
Telefon: (0941) 507-5619
Fax: (0941) 507-4619
E-Mail: roetzer.thomas@regensburg.de

Während dieser Frist können Stellung-
nahmen – in elektronischer Form – 
übermittelt werden. Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegt im Stadtteil 
Reinhausen und erstreckt sich im 
Wesentlichen auf das Gebiet südlich 
der Brennesstraße, nördlich der Do-
naustaufer Straße und westlich der 
Nordgaustraße und ist im Übrigen aus 
dem abgedruckten Lageplan sowie den 
veröffentlichten Unterlagen zu ersehen.

Der Bebauungsplan wird im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt.

Wesentliche umweltbezogene Stellung-
nahmen liegen mit aus.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) in Verbindung mit  
§ 3 BauGB und dem Bayerischen Daten-
schutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Infor-
mationspflichten im Bauleitplanverfah-
ren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Regensburg, 04.09.2023

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 273,  
Östlich der Grunewaldstraße

Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB

Veröffentlichung im Internet nach § 3 Abs. 2  
Baugesetzbuch (BauGB) 

vom 19.09.2023 bis einschließlich 18.10.2023
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Am 18.04.2023 hat der Ausschuss für 
Stadtplanung, Verkehr und Wohnungs-
fragen beschlossen, den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 273,  Östlich der 
Grunewaldstraße, zusammen mit der Be-
gründung im Internet zu veröffentlichen 
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Veröffentlichung der Unterlagen 
findet in der Zeit vom 19.09.2023 bis 
einschließlich 18.10.2023 unter  
www.regensburg.de/beteiligung-bebau-
ungsplan-flaechennutzungsplan statt.

Zusätzlich wird eine öffentliche Ausle-
gung bei der Stadt Regensburg, Stadt-
planungsamt, D.-Martin-Luther-Str. 1,  
Zimmer Nr. 2.27, von Montag bis Mitt-
woch von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von  
8.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis  
12.00 Uhr ermöglicht.
Bitte beachten Sie, dass sich dieser 
Raum im Bürger- und Verwaltungszen-
trum, D.-Martin-Luther-Str. 3 im 2. OG 
(Treppenhaus E) befindet.

Ansprechpartner
Wolfgang Janker
Telefon: (0941) 507-1618
Fax: (0941) 507-4619
E-Mail:  janker.wolfgang@regensburg.de

Während dieser Frist können Stellung-
nahmen – in elektronischer Form – 
übermittelt werden. Bei Bedarf können 
diese auch auf anderem Weg abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes erstreckt sich im 
Wesentlichen auf das Gebiet östlich 
der Grunewaldstraße und westlich der 
Landshuter Straße auf dem Areal des 
ehemaligen Möbelhauses Wagner im 
Stadtbezirk Kasernenviertel und ist im 
Übrigen aus dem abgedruckten Lage-
plan sowie den veröffentlichten Unterla-
gen zu ersehen.

Der Bebauungsplan wird im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt.

Wesentliche umweltbezogene Stellung-
nahmen liegen mit aus.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) in Verbindung mit  
§ 3 BauGB und dem Bayerischen Daten-
schutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Infor-
mationspflichten im Bauleitplanverfah-
ren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Regensburg, 04.09.2023 

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 22. August 
2023 (Az. 1669/2023) die beantragte 
Baugenehmigung für die Nutzungsän-
derung von Laden in Café im EG auf 
dem Grundstück „Simadergasse 3“ in 
Regensburg (Flurstücke 1004, 1005, 
Gemarkung Regensburg).

Gegenstand der Baugenehmigung ist die 
Nutzungsänderung von einem Laden in 
ein Café im Erdgeschoss. Das Café wird 
als Schank- und Speisewirtschaft mit 
45,78 m² Gastraumfläche und maximal 
40 Gastplätzen zugelassen. Die Gaststät-
te wird nach Betriebsbeschreibung nur 
zur Tagzeit bis maximal 22 Uhr betrieben. 
Umbauten des Einzelbaudenkmals sind 
entsprechend der Maßnahmenbeschrei-
bung zugelassen. Das Gebäude ist ein 
Baudenkmal und in die Denkmalliste der 
Stadt Regensburg eingetragen (D-3-62-
000-1112). Die notwendige denkmalpfle-
gerische Erlaubnis zum Umbau wurde 
durch die Baugenehmigung ersetzt. Die 
Baugenehmigung wurde mit Auflagen zur 
Luftreinhaltung und zum Lärmschutz ver-
bunden. So ist das Café entsprechend 
der vorgelegten Betriebsbeschreibung 
zu betreiben und sind Anlieferverkehre 
nur zur Tagzeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 
zulässig.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 

amtlichem Prüfvermerk vom 22. August 
2023 versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 

angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.052) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von  
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige  
Terminvereinbarung, Telefon (0941)  
507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 29. August 2023
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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Öffentliche Ausschreibungen
Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
23 E 082 – Metallbauarbeiten DIN 18360 
– Treppengeländer
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 08.09.2023

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
23 A 131 – Baumeisterarbeiten DIN 
18300

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben
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